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Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Montag 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

www.elztalmuseum.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr

und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr

nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag  8.30 - 11.30 Uhr 

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

www.musikschule-waldkirch.de 

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  9.00 - 16.30 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

www.stadtarchiv-waldkirch.de

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de
Das Schwimmbadteam dankt allen
Gästen, die ins ’s Bad gekommen sind 
und freuen sich auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr!

Das Schwimmbad ist derzeit
geschlossen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fortsetzung auf Seite 4

Der Gemeinderat der Großen 
Kreisstadt Waldkirch hat am 
26.10.2022 in öffentlicher Sit-
zung die eingegangenen An-
regungen und Bedenken aus 
der Offenlage (15.07.2022 bis 
16.08.2022) behandelt sowie den 
Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften „Gewerbegebiet 
Inried“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
als jeweils selbstständige Satzun-
gen beschlossen.  
Das ca. 8,1 ha große Plangebiet 
befindet sich im Nordosten der 
Waldkircher Kernstadt nahe der 
Bundesstraßenanschlussstelle 
Waldkirch-Ost. Der Geltungs-
bereich wird im Norden und 
Westen durch die Bahnlinie bzw. 
die Siensbacher Straße begrenzt. 
Unmittelbar östlich befindet sich 
die Kreisstraße 5104, im Süden 
schließen die bestehenden Klein-
gartenanlagen nördlich der Stra-
ße „An den Brunnenwiesen“ 
an. Die Planung erfolgt über-
wiegend auf der Gemarkung der 
Waldkircher Kernstadt. In einem 
kleinen Teilbereich wird die Ge-
markung Kollnau tangiert (Bahn-
hof Kollnau).  
Der räumliche Geltungsbereich 
ergibt sich aus dem nach-
stehenden Abgrenzungsplan: 

Der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplans erstreckt 
sich darüber hinaus aufgrund 
von Festsetzungen nach § 9 Abs. 
1a S. 1 und 2 BauGB auf das süd-
östlich des Bahnhofs Kollnau 
gelegene Flurstück 239/6 (Ge-
markung Kollnau), die südlich 
bzw. südöstlich der Kleingarten-
anlage gelegenen Flurstücke 940, 
954, 955 (Gemarkung Waldkirch), 
das östlich der B294 im Gewann 
Steinmatte gelegene Flurstück 
950/1 (Gemarkung Waldkirch) 
und das unmittelbar südöstlich 
des B294-Anschlusses Waldkirch-
West gelegene Flurstück 2007 
(Gemarkung Waldkirch). 
Der Bebauungsplan und die 
örtlichen Bauvorschriften 
„Gewerbegebiet Inried“ 
treten jeweils mit dieser 
Bekanntmachung gem. § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Der Bebauungsplan sowie die 
örtlichen Bauvorschriften können 
mit dem zeichnerischen Teil, der 
Begründung inkl. Umweltbericht 
und den Fachgutachten (Arten-
schutzgutachten, Verkehrsunter-
suchung, Schalltechnische Unter-
suchung, Entwässerungskonzept 
mit Baugrund-, Hydrogeologie- 
und Hydraulikuntersuchung, 

Stellungnahme zu den Aus-
wirkungen auf das Lokalklima) 
sowie der Zusammenfassenden 
Erklärung im Rathaus der Großen 
Kreisstadt Waldkirch, Marktplatz 
1 - 5 in 79183 Waldkirch (Zimmer 
306 im 3. Obergeschoss) wäh-
rend der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, die 
örtlichen Bauvorschriften, ihre 
Begründung sowie ihre Gut-
achten einsehen und Auskunft 
über ihren Inhalt verlangen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass 
die DIN-Vorschriften, auf die in 
den textlichen Festsetzungen 
Bezug genommen wird, bei der 
Verwaltungsstelle, bei der auch 
der Bebauungsplan eingesehen 
werden kann, zur Einsicht bereit-
gehalten werden. 
Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche, deren 
Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu be-
antragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechts-
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach  

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies 
gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB be-
achtlich sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder auf 
Grund der GemO BW zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande ge-
kommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn  

1.  die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

2.  der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vor-
stehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ab-
lauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 
S. 1 GemO BW jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 

Waldkirch, den 02. Februar 2023 

Roman Götzmann  
Oberbürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Gewerbegebiet Inried“ 

gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten und Einzelzimmern sowie Wirtschaftsgebäude in 
Außenbereichslage, Bj. Wohnhaus ca. 1979, Bj. Wirtschaftsgebäude ca. 1972;

Verkehrswert:     610.000,00 € 

Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de 

Der Versteigerungsvermerk ist am 03.03.2022 in das Grundbuch eingetragen 
worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger wider-
spricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten 
Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses 
dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Be-
rechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung 
mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als an-
gemeldet, soweit sie sich aus dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben.
Gemäß §§ 67–70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit 
verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietsicherheit 
kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet werden:

Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwendungszweck-Angaben

Empfänger: Bank:
Landesoberkasse Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank

IBAN: BIC:
DE51 6005 0101 0008 1398 63  SOLADEST600 

Verwendungszweck:
2340620000109 , Az. 10 K 10/22
AG Emmendingen/Name des Bieters

Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der Einzahler.

Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart 
und Lage Anschrift m² Blatt

Buchholz 1550
Gebäude- und 

Freifläche, Land-
wirtschaftsfläche

Obere 
Bannweid 1 4.591 176 BV 

14

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
30.03.2023

08:15 Uhr II, Sitzungssaal
Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Aktenzeichen:
10 K 10/22 

öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung:

Eingetragen im Grundbuch von Buchholz
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In den kommenden sieben Tagen finden keine Gremiensitzungen statt.

Bürgersprechstunde in Siensbach
in anderen Räumlichkeiten

BisaufWeiteres findetdieBürgersprechstundedonnerstagsvon 18bis20Uhr
im gegenüberliegenden Treffpunkt "Altes Schulhaus" in der Talbachstr. 38
statt. Der Zugang ist barrierefrei von der Rückseite des Gebäudes (Spielplatz-
seite) möglich. Die Erreichbarkeit über Telefon und E-Mail ist wie gewohnt
gewährleistet.

Drei Haltestellen entfallen aufgrund des Umzugs
der Möslegeister Buchholz

Am Sonntag, 12. Februar, wird der Linienbus 7201 in Richtung Waldkirch die
Haltestellen Eisenbahnstraße (14.37 Uhr), Vogesenstraße (14.38 Uhr), Kirche
und Badweg (14.39 Uhr) nicht anfahren. Die Linienbusse, die an diesem Tag
vor 14 Uhr beziehungsweise nach 15.30 Uhr fahren, fahren wie üblich.

Familiensonntag im Studio des Elztalmuseums

Am 5. Februar gibt es im Rahmen der Museumspädagogik von 14 bis 16 Uhr
einen Familiensonntag. Dann können gemeinsam Masken für die Fastnacht
gebastelt werden. Alle Alters- und Narrengruppen sind willkommen! Die
Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

DemokratieWERTstätten: Jugend wählt Zukunft!

Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl haben Kinder und Jugendlich in den
Stadtteilen und der Kernstadt Gelegenheit, über Mitwirkung und Demokra-
tie zu diskutieren. Dazu zählt auch das kommunale Wahlrecht ab 16 Jahren.
Die Termine sind am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr im Bürgersaal Buch-
holz (Am Drescheschopf 1, Waldkirch-Buchholz), am Montag, 6. Februar, um
19 Uhr bei den Pfadfindern St. Georg (Freiburgerstraße 11, Waldkirch), am
Montag, 13. Februar, um 18 Uhr in der Silberberghalle Suggental, am Diens-
tag, 14. Februar, um 19.30 Uhr bei der Landjugend Siensbach in der Festhalle
Siensbach, am Montag, 27. Februar, um 16.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal
in Waldkirch.

Die Stadt Waldkirch gratuliert!

Geburtstage

c Waldkirch (Kernstadt)

Bernd Christian Warkentin (80), Ursula Kurbjuhn (80), Bertold Andreas
Zahn (70), Roswitha Elisabeth Marie Welte (70)
c Kollnau

Nedeljko Sandic (75), Reinhard Schütze (70)
c Buchholz

Hermann Josef Drayer (70)

Arbeitsmarkt für die Geschäftsstelle Waldkirch im Januar

Die Arbeitslosigkeit ist von Dezember auf Januar um 74 auf 622 Personen
gestiegen. Das waren 33 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-
senquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 2,6 Pro-
zent; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,4 Prozent. Dabei meldeten sich 168
Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 5 mehr als vor einem Jahr und gleich-
zeitig beendeten 96 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–31). Der Bestand an Ar-
beitsstellen ist im Januar um 11 Stellen auf 289 gestiegen; im Vergleich zum
Vorjahresmonat gab es 69 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im
Januar 43 neue Arbeitsstellen, 11 weniger als vor einem Jahr.

Sammelbestellung für die Frühjahrsbepflanzung steht bevor

Die Außenstelle Waldkirch des Forstamts führt für die Waldbesitzer im Elz-
und Simonswäldertal wieder eine Forstpflanzensammelbestellung für die
Frühjahrspflanzung durch. Lieferzeitpunkt ist voraussichtlich Ende März.
Bei der Planung Ihrer Pflanzbestellung ist folgendes zu beachten: Das Risiko,
dass eine oder mehrere Baumarten ausfallen oder in ihrer Vitalität beein-
trächtigt werden, ist größer als in der Vergangenheit. Mischbestände ermög-
lichen eine Risikostreuung, strukturierte Mischbeständevon Baumarten, die
auch zukünftig standortsangepasst sind, gelten als besonders klimastabil.
Wenn die waldbauliche Situation es zulässt, sollte der Entwicklung einer
klimaanpassungsfähigen Naturverjüngung Vorrang eingeräumt werden.
Falls in einem Bestand aber einen Baumartenwechsel angestrebt wird, ge-
lingt dies in der Regel am einfachsten durch eine Pflanzung beziehungsweise
Ergänzung der Naturverjüngung. Welche Baumarten örtlich am ehesten ge-
eignet sind und welche Pflanzverbände sinnvoll sind, darüber berät gerne
der Revierförster oder die Revierförsterin. Diese nehmen bis Montag, 20. Fe-
bruar, auch die Pflanzenbestellung entgegen. Es wird darauf geachtet, dass
geeignete Herkünfte und wenn verfügbar zertifizierte Pflanzen geliefert
werden.

Im Februar noch den Gehölzschnitt erledigen

Wer seinen Garten für das kommende Gartenjahr vorbereiten will, hat noch
bis zum 28. Februar Zeit, Hecken, lebende Zäune oder Gebüsche in Form zu
bringen oder zu entfernen. Ab dem 1. März bis einschließlich dem 30. Sep-
tember ist der Gehölzschnitt dann untersagt. In diesem Zeitraum dürfen
(Hobby-)Gärtner keine Büsche oder Hecken mehr roden, auf den Stock set-
zen, stark stutzen sowie auslichten oder selektiv zurückschneiden und auch
keinen erheblichen Verjüngungsschnitt vornehmen, da sie Lebensraum und
Nistplätzevon zahlreichen Gartenvögeln sind. Die Untere Naturschutzbehör-
de des Landratsamts weist darauf hin, dass die anfallenden großen Garten-
arbeiten und Gehölzschnitte daher nur noch bis Ende Februar erledigt wer-
den können. Ausgenommen sind schonende Form- oder Pflegeschnitte. Der
frische Zuwachs des Gartenjahrs darf auch über den Sommer zurückge-
schnitten werden, um beispielsweise die Form einer Buchsbaumkugel zu
erhalten oder Wege und Sichtachsen frei zu halten. In Gärten dürfen zwar
ganzjährig Bäume gefällt werden. Wenn jedoch Vögel im Baum nisten, sich
Fledermäuse einquartiert haben, der Baum Totholz oder andere Sonder-
strukturen aufweist, gelten die strengeren Regelungen des besonderen Ar-
tenschutzes. Daher sollten Bürgerinnen und Bürger in solchen Fällen unbe-
dingt bei der Unteren Naturschutzbehörde zu Zeitpunkt und der Art des
Schnittes nachfragen. Die UNB empfiehlt grundsätzlich, erforderliche Pfle-
gemaßnahmen oder Baumfällungen im Winterhalbjahr durchzuführen. Wer
unsicher ist, kann sich gerne an die Mitarbeitenden der Unteren Naturschutz-
behörde wenden (Telefon 07641 451-5036, -5024, -5025, -5022 oder -5029).

Hygieneschulung

Für direktvermarktende landwirtschaftliche Betriebe bietet das Landwirt-
schaftliche Bildungszentrum Hochburg am Dienstag, 14. Februar, von 14.30
bis 16.30 Uhr eine Schulung zu dem Thema „Hygiene in der Direktvermark-
tung“ an. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich untereinander und mit
der Referentin Anya Rappe-Immekus, Meisterin der Hauswirtschaft, auszu-
tauschen. Der Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Hygiene und Vor-
ratshaltung. In Krisenzeiten überlegen Verbraucher, ob und wie ein sinnvol-
ler Vorrat an Lebensmitteln anzulegen ist. Für Direktvermarktende ist das
eine Chance, haltbargemachte Produkte ins Sortiment zu nehmen. Welche
Arten der Haltbarmachung eignen sich für die Direktvermarktung und wel-
che Produkte könnten im Hofladen angeboten werden? Wie sind die Verar-
beitungsmethoden aus hygienischer Sicht zu bewerten, welche Produkte
passen zum Betrieb und welche werden möglicherweise von der Verbrau-
cherschaftnachgefragt?DiesenundweiterenFragengehtdieReferentinnach
und gibt kreative Tipps und Hinweise. Außerdem erfolgt an diesem Tag eine
Folgebelehrung gemäß Infektionsschutzgesetz §§ 42, 43 und der Lebensmit-
telhygiene-Verordnung mit Bescheinigung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es
wird um Anmeldung bis Donnerstag, 9. Februar, auf der Seite
https://www.terminland.eu/landkreis-emmendingen/gebeten.

Landesaktion „Gläserne Produktion“

Das Landwirtschaftsamt des Landkreises Emmendingen möchte alle erzeu-
gende Betriebe in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau, in der Forst-
wirtschaft, in der Imkerei und in allen verarbeitenden Betrieben wie Müh-
len, Bäckereien, Metzgereien usw. aufrufen, sich an der bekannten und be-
liebten Landesaktion „Gläserne Produktion“ zu beteiligen. Die Landesaktion
bietet Einblicke in die Erzeugungs- und Verarbeitungsprozesse. Mit anschau-
lichen Informationen kann Transparenz,Akzeptanz und Toleranz auf beiden
Seiten geschaffen werden. Vor allem auch junge Menschen sollen angespro-
chenwerden. Dabei können ThemenwieAusbau der regionalen Wertschöp-
fungsketten, Erhalt der Kulturlandschaft, Tierwohl, Klimaschutz, Versor-
gungssicherheit und Biodiversität aufgegriffen werden. Das Spektrum an
möglichen Aktionen ist so vielfältig wie die Betriebe der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft. Die Palette reicht vom großen Hoffest über eine erlebnisori-
entierte Weinbergtour bis hin zu einer Betriebsführung mit begrenzter Teil-
nehmerzahl, die ein bestimmtes Thema aufgreift. Gerade die kleinen Forma-
te bieten eine gute Gelegenheit mit den Besucherinnen und Besuchern direkt
ins Gespräch zu kommen. Für weitere Informationen können Betriebsleiten-
de sich mit Andrea Fromm Kontakt aufnehmen, Telefon 07641 / 451 9142 oder
per E-Mail an landwirtschaftsamt@landkreis-emmendingen.de. Das An-
meldeformular kann unter www.landkreis-emmendingen.de/landwirt-
schaftsamt abgerufenwerden. EineAnmeldung ist bis Montag, 6. März, mög-
lich.

Einstiegs- und Orientierungsveranstaltung
für Gründerinnen

Am Mittwoch, 15. Februar, gibt es von 9 bis 12 Uhr in Freiburg eine Veranstal-
tung, die sich an Frauen richtet, die sich selbständig machen möchten. Sie
spielen mit dem Gedanken sich selbständig zu machen und wollen überprü-
fen, ob es das Richtige für Sie ist? Sie haben schon eine Idee für ein eigenes
Business und fragen sich, ob daraus Ihre berufliche Existenz werden kann?
In einer kleinen Gruppe erhalten Sie Informationen zu den wesentlichen
Grundlagen für eine erfolgreiche Selbständigkeit. Die Veranstaltung bietet
außerdem Raum für Austausch und Vernetzung mit anderen Gründerinnen.
Weitere Informationen unter https://www.startinsland.de/beratung/ein-
stiegs-und-orientierungsberatung-fur-grunderinnen/

Frühling wieder riechen können

Der nächste Gruppenkurs „Rauchfrei“ startet am Donnerstag, 2. März, um
18 Uhr in Emmendingen. Noch ist es Winter, doch schon kündigt die Hasel-
nussvom Frühling. Wenn dann inwenigen Wochen die Kirschbäume blühen
und Sträucher und Blumen ihren Duft verströmen, haben Raucher:innen
meist nichts davon. Denn Rauchen schädigt auch das Riechvermögen. Die
gute Nachricht dennoch: „Riechen und Schmecken kommen wie eine Beloh-
nung als Erstes zurück“ schildert Joachim Blank von der Emmendinger Fach-
stelle Sucht die Erfahrungen von vielen ehemaligen Raucher:innen. In der
Fachstelle gibt es daher gerade jetzt Unterstützung beim Rauchstopp. In
einem Gruppenkurs mit sechs Terminen bereiten sich die Teilnehmer:innen
gemeinsam auf den Ausstieg vor, beenden das Rauchen und stabilisieren
sich in weiteren Gruppentreffen. Information und Anmeldung unter Telefon-
nummer 07641 / 9335890 oder per E-Mail an fs-emmendingen@bw-lv.de

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2023.
Temporäre Vollsperrungen der Kohlenbacher Talstraße

Im Bereich des Neubaugebiets Sonnhalde wird die Kohlenbacher Talstraße
im Zeitraum von Montag, 6. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 17. Februar,
zu verschiedenen Zeitpunkten kurzzeitig voll gesperrt. Es werden Baumfäll-
arbeiten durchgeführt. Die Vollsperrungen dauern maximal 15 Minuten.
Straßensperrungen in Waldkirch-Buchholz

Die Alte Dorfstraße ist im Bereich zwischen Kirchgasse und Breitestraße von
Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr bis Sonntag, 12. Februar, um 24 Uhr gesperrt.
Am Sonntag, 12. Februar sind von zirka 14 bis 15.30 Uhr die Alte Dorfstraße,
Schwarzwaldstraße/K5103, Schwarzwaldstraße und die Von-Bayer-Straße
für den Fastnachts-Umzug gesperrt.
Vollsperrung der Dettenbachstraße

Die Dettenbachstraße wird im Bereich der Hausnummer 7 wegen Anschluss-
arbeiten von Dienstag, 24. Januar, voraussichtlich bis Freitag, 3. Februar, voll
gesperrt. Fußgänger kommen an der Sperrstelle vorbei. Es wird eine Umlei-
tung eingerichtet.
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AKTUELLE STRASSENSPERRUNGEN

UND VERKEHRSBEHINDERUNGEN

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbands-
versammlung am 09. Dezember 2022 die folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 773.150

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 773.150

1.3   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis   
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 744.650
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 728.950
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 

Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 15.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 264.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 357.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
 überschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit  
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 17.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
 überschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -92.600
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
 überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 
 bestands, Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -76.900

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf       0 EUR 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 80.000 EUR

§ 5 Schulkostenumlage
Die Schulkostenumlage gemäß § 10 der Verbandssatzung 
wird festgesetzt auf                                                   253.168 EUR

§ 6 Kapitalumlage

Die Kapitalumlage gemäß § 11 der Verbandssatzung 
wird festgesetzt auf                                     240.000 EUR

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
in der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 Gemeindeordnung 
der Rechtsaufsichtsbehörde am 18.01.2023 vorgelegt. Die geneh-
migungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden 
von der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Emmendingen – 
am 18.01.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.01.2023 bis ein-
schließlich 10.02.2023 im Rathaus Gutach im Breisgau, Dorfstraße 
33, Zimmer 16 (Rechnungsamt) öffentlich aus. 

Gutach im Breisgau, den 27.01.2023

gez. Sebastian Rötzer, Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung
Haushaltssatzung des Schulverbandes Elztal-Schule für das Haushaltsjahr 2023


